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Zweites Gesetz zur Änderung 
der Brandenburgischen Bauordnung 

Vom 15. September 2005 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Die Brandenburgische Bauordnung vom 16. Juli 2003 (GVBl. I 
S. 210), geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2003 (GVBl. I 
S. 273), wird wie folgt geändert: 

§ 6 wird wie folgt geändert: 

1.	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a)	 Der Punkt am Ende der Nummer 3 wird durch ein 
Komma ersetzt. 

b)	 Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. die geringfügige Erstreckung von Abstandsflächen 
auf das Nachbargrundstück nach Absatz 2 Satz 3.“ 

2.	 In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Firsthöhe“ durch die 
Wörter „Wandhöhe im Sinne des Absatzes 4“ ersetzt. 

3.	 In Absatz 10 Satz 1 werden nach dem Wort „Wandhöhe“ 
die Wörter „im Sinne des Absatzes 4“ eingefügt. 

4.	 Nach Absatz 11 wird folgender Absatz 12 angefügt: 

„(12) Die sich bei Änderung rechtmäßig errichteter Gebäu
de ergebenden Abstandsflächen sind unbeachtlich, soweit 
die für den Gebäudebestand ermittelten Abstandsflächen 
nicht überschritten werden. Satz 1 gilt für die Nutzungsän
derung rechtmäßig errichteter Gebäude, ausgenommen Ga
ragen und Nebengebäude nach Absatz 10 Satz 1, wenn die 
geänderte bauliche Nutzung nach Art und Maß zulässig 
ist.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 15. September 2005 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 

Berichtigung des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes 

Vom 30. August 2005 

Das Zweite Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes 
vom 26. April 2005 (GVBl. I S. 170) wird wie folgt berichtigt: 

Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

Nummer 3 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) durch die oberste Landesbehörde nach § 23 Abs. 1 des 
Aufenthaltsgesetzes oder“. 

Potsdam, den 30. August 2005 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 

Berichtigung der Geschäftsordnung 
des Landtages Brandenburg 

Vom 13. September 2005 

Die Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg vom 31. Ja
nuar 2005 (GVBl. I S. 6, 112) wird wie folgt berichtigt: 

Anlage 3 (Richtlinie für die Aktuelle Stunde) Nr. 3 wird wie 
folgt geändert: 

1.	 In Satz 2 wird die Angabe „§ 73 Abs. 1“ durch die Angabe 
„§ 71 Abs. 1“ ersetzt. 

2.	 In Satz 3 wird die Angabe „§ 73 Abs. 3“ durch die Angabe 
„§ 71 Abs. 3“ ersetzt. 

Potsdam, den 13. September 2005 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 
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